
V e r s t e i g e r u n g s b e d i n g u n g e n  W A F F e n

das Mitbieten bei genehmigungspflichtigen Waffen (Kategorie b) ist nur jenen Personen gestattet, die nach dem Zuschlag 
eine gültige waffengesetzliche berechtigung besitzen.

erwerb und Übergabe einer genehmigungspflichtigen Waffe (Kategorie b).

inländer: eine gültige österreichische bewilligung (Waffenpaß, Waffenbesitzkarte oder österreichische gewerbeberechtigung) 
ist  vorzulegen.

eu-bürger: diese benötigen zusätzlich zur österreichischen bewilligung (Waffenpaß oder Waffenbesitzkarte) die vorherige 
einwilligung des Wohnsitzstaates und den österreichischen erlaubnisschein (gemäß Paragraph 37, Absatz 1 Waffengesetz 
in der geltenden Fassung).
Von dieser bewilligung kann nur abgesehen werden, wenn der erwerber (eu-bürger) dem dorotheum eine schriftliche 
begründete erklärung, diese Waffe nur in Österreich (mit Wohnsitzmeldebestätigung) besitzen zu wollen, übergibt. im 
Falle des Versandes ist die vorherige einwilligung des Wohnsitzstaates und erwähnter erlaubnisschein erforderlich. die 
behördlichen Kosten betragen ca. € 62.
eine Aushändigung von Kat. b-Waffen an einen eu-bürger persönlich ist ausnahmslos nur möglich, wenn dieser im besitz 
eines österr. Waffenpasses oder Waffenbesitzkarte ist. 

nicht eu-Länder: die Ausfuhr von Waffen in nicht eu-Länder unterliegt der bewilligungspflicht des bundesministeriums 
für wirtschaftliche Angelegenheiten.

erwerb und Übergaben von meldepflichtigen oder sonstigen schußwaffen (Kategorie C und d): der erwerb von 
schußwaffen mit gezogenem Lauf und deren sofortige Ausfolgung darf nur an inhaber eines österreichischen Waffenpasses, 
einer österreichischen Waffenbesitzkarte oder mit dem Zahlungsabschnitt belegten gültigen österreichischen Jagdkarte 
oder einer österreichischen Waffengewerbeberechtigung oder an Menschen, die eine unverzügliche Ausfuhr dieser Waffen 
durch einen erlaubnisschein gemäß Paragraph 37, Absatz 1 Waffengesetz in der geltenden Fassung glaubhaft gemacht haben, 
erfolgen. erfolgt der erwerb durch Versand in eu-Länder, muß eine vorherige einwilligung des Wohnsitzstaates und ein 
von der österreichischen behörde ausgestellter erlaubnisschein vorgelegt werden (es fallen dafür behördliche Kosten von 
ca. € 62 an). in allen anderen Fällen ist das dorotheum verpflichtet, bei der zuständigen behörde unter Angabe des namens, 
des geschlechtes, geburtsdatum und Ort des erwerbers, anzufragen, ob gegen den Käufer ein Waffenverbot erlassen 
worden ist. Wenn ein solches nicht vorliegt, folgt das dorotheum die Waffe frühesten am vierten Werktag nach Vornahme 
der behördenanfrage an den Käufer aus.
Für die einholung der exportbewilligungen ins Ausland wird eine bearbeitungsgebühr von € 50 zur deckung des 
Administrationsaufwandes verrechnet (pro bewilligung gerechnet).

das dorotheum übernimmt laut den gesetzlichen bestimmungen die Meldung an die behörde, die den Waffenpaß oder die 
Waffenbesitzkarte des jeweiligen erstehers ausgestellt hat, sowie die ZWr-registrierung.

die bewertung und beschreibung der Waffen erfolgte ohne Zuhilfenahme technischer Hilfsmittel. die Funktionstüchtigkeit 
und die Präzision wurden nicht überprüft. Für die Funktionstüchtigkeit und die Präzision wird keine gewähr geleistet.

Waffen mit dem Hinweis “sammlerstück” oder “dekorationswaffe” dürfen jedenfalls aufgrund ihres derzeitigen Zustandes 
ausschließlich zu sammler- oder dekorationszwecken verwendet werde


